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Hausordnung für die Ferieneinrichtung Möwennest 
 

Willkommen in unserer Ferieneinrichtung Möwennest auf der wunderschönen Sonneninsel 
Usedom. Unser liebevoll eingerichtetes Haus zieht seinen besonderen Charme aus der Lage 
zwischen Achterwasser und herrlich weißem Ostseestrand.  

Die Mitarbeiter der Ferieneinrichtung Möwennest wünschen Euch und allen Gästen einen 
angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt in seinen Räumen. 

Ihr findet in unserer Nähe nicht nur eine Fülle von Begegnungsmöglichkeiten, sondern habt auf 
der Insel Usedom unterschiedlichste Angebote für fast alle Bedürfnisse und Altersgruppen sowie 
Kulturen. 

Die Sonneninsel Usedom ist geprägt von Weltoffenheit, gegenseitigem Respekt und Toleranz. Wir 
wünschen uns, dass wichtige Grundwerte in unserem Haus eingehalten und gelebt werden.   

Unsere Ferieneinrichtung Möwennest hat Hausregeln, die helfen sollen, diese unterschiedlichen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen und allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. 
Die folgenden Grundregeln sollen von allen Gästen beachtet werden. Gruppenleitungen und 
Lehrkräfte sind in diesem Zusammenhang für ihre Gruppen und deren Verhalten sowie das 
Einhalten der Hausregeln verantwortlich. 

Für ein gutes Angebot 

Wenn ihr über eine gültige Buchungsbestätigung verfügt, könnt ihr eure Ankunftszeit mit unserer 
Hausleitung vereinbaren.  

Bestätigte Plätze werden bis 18:00 Uhr freigehalten, danach können sie an andere Gäste vergeben 
werden. 

Wenn ihr vorher nicht gebucht habt, könnt ihr jederzeit kurzfristig, telefonisch, per E-Mail oder 
direkt in unserem Haus erfahren, ob es freie Plätze für euren gewünschten Zeitraum gibt. 

Euer Aufenthalt bei uns 

Im Sinne einer guten Gemeinschaft bitten wir euch, bei eurem Aufenthalt stets Rücksicht 
auf andere Gäste zu nehmen. 

Die Unterbringung erfolgt in Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmern, je nach 
Verfügbarkeit in unserem Haus, und in der Regel nach Geschlecht getrennt. Gemeinsam 
Reisende können auf Wunsch und nach Verfügbarkeit von Zimmern gemeinsam 
untergebracht werden. 
 
Wir bitten euch während eures Aufenthaltes um Mithilfe. Dazu gehört z.B., dass  
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ihr die von euch genutzten Einrichtungen, Räume und Gegenstände in Ordnung haltet 
und das Geschirr nach dem Essen selbst wegräumt. 
 
Unsere Ferieneinrichtung Möwennest fühlt sich dem Umwelt- und Naturschutz 
verpflichtet.  Darum bitten wir euch, Abfall nach örtlichen Vorgaben zu sammeln oder 
möglichst ganz zu vermeiden und mit Energie und Wasser sparsam umzugehen. 
 
In den Schlafräumen dürfen keine Speisen zubereitet werden. Aus brandschutztechnischen, 
versicherungs- und gesundheitsrechtlichen Gründen ist die Benutzung von elektrischen Geräten 
für die Zubereitung von Speisen und heißen Getränken grundsätzlich nicht gestattet. 

 
Akkus für Elektromotoren und E-Bikes dürfen nur an den zugewiesenen Stellen 
aufgeladen werden. 
 
Unsere Innenräume sind grundsätzlich alkohol-, rauch und drogenfrei. 
Der Konsum von mitgebrachten alkoholischen Getränken ist in unserer Ferieneinrichtung 
Möwennest und auf dem dazugehörenden Gelände nicht erlaubt. 
Wir behalten uns vor, stark alkoholisierte Gäste des Hauses zu verweisen. 
Tiere dürfen grundsätzlich nicht mit in unsere Ferieneinrichtung Möwennest gebracht werden. 

 
Die Mitarbeiter unserer Ferieneinrichtung Möwennest sind grundsätzlich 
täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr erreichbar. 
Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr und endet um 7:00 Uhr. 
Um die Nachtruhe für alle Gäste zu ermöglichen, bitten wir euch um Rücksicht. 

 

Eure Abreise 

Die Schlafräume unseres Hauses müssen in der Regel bis 10:00 Uhr geräumt sein.  

Nach Absprache mit unseren Mitarbeitern sind Ausnahmen möglich. 

Das Hausrecht 

Die Hausleitung oder eine von ihr beauftragte Person üben das Hausrecht im Auftrage des 
Eigentümers der Ferieneinrichtung Möwennest aus.  
 
Sie können bei Nichtbeachtung der Grundregeln ein Hausverbot aussprechen. 
 
 
 
 
Diese Hausordnung wird durch das Instandekommen des Mitvertrages 
(Buchungsbestätigung) für alle Mieter verbindlich und ist zwingend einzuhalten.  


